
Bestimmung zum
Art. 45 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes (VAG)

Informationen des gebundenen Versicherungsvermittlers der AXA-ARAG Rechtsschutz AG
(Schweiz) gemäss Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)

Der oben genannte Vermittler bietet Ihnen Rechtschutzversicherungen der AXA-ARAG Rechtsschutz AG
(Schweiz), A�olternstrasse 42, 8050 Zürich an. Der oben aufgeführte Vermittler ist durch eine
Vermittlervereinbarung mit der AXA-ARAG Rechtsschutz AG verbunden. Beim Vermittler handelt es sich
ausschliesslich um einen gebundenen Vermittler.

Ansprüche wegen Nachlässigkeit, Fehler oder unrichtiger Auskünfte im Zusammenhang mit der
Vermittlertätigkeit können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an das oben genannte
Versicherungsunternehmen AXA-ARAG Rechtsschutz AG gerichtet werden.
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